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LT 7/86

Richtigstellung:

Heutige Anforderungen an die Kurzstandhaltung
Im Artikel «Heutige Anforderungen an die Kurzstandhaltung» von
Peter Jakob (FAT) und Thomas Oswald (Prüfstelle Stalleinrichtungen)

in LT 6/86 hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Tabelle 2, auf
die im Text mehrmals verwiesen wird, wurde in besagtem Artikel
vergessen. Wir möchten an dieser Stelle unsere Leser für diese
Auslassung um Entschuldigung bitten. Zum besseren Verständnis
der Tabelle 2 wiederholen wir die entsprechende Textstelle über die

Anforderungen an die Futterkrippe. - Red.

Die Gestaltung der Futterkrippe soll
die Nahrungsaufnahme sowie
Aufsteh- und Abliegevorgänge nicht
beeinträchtigen.
Die Verschmutzung der Krippe und
des Futters sowie Futterverschleiss
sollen möglichst vermieden werden.
Dies bedingt, dass die Krippe einen
tierseitigen Rand von 15-20 cm
über dem Krippenboden aufweisen
muss.
Die Kuh ist ein Weidetier, welches
Futter vom Boden aufnimmt. Auf der
Weide frisst die Kuh jedoch im
Gehen, die Vorderbeine sind dabei
versetzt (Weideschritt), was eine
Absenkung des Körpers um 5-10 cm
bewirkt. Im Stall frisst die Kuh
jedoch notgedrungenerweise im Stehen

an der Krippe mit nicht versetzten

Gliedmassen, weshalb der
Krippenboden um mindestens 10 cm
angehoben werden muss, weil sonst
eine starke Überlastung der Vorderbeine

auftritt (Tab. 2, Abb. 2). Aus
Untersuchungen am Fahrsilo geht
hervor, dass der bevorzugte
Fressbereich ca. 40 cm vor der Vorderex-
tremität des Tieres liegt. Futter kann
in diesem Bereich am besten
erreicht und aufgenommen werden,
weshalb hier der tiefste Punkt des
Krippenbodens anzusetzen ist (Tab.
2, Abb. 4).
Fotografische Aufzeichnungen
haben gezeigt, dass schon eine 15 cm
hohe tierseitige Krippenwand die
Bewegung beim Aufstehen und
Abliegen stört. Bei 35 cm ist die
Störung erheblich. Deshalb sollte die
Krippenwand nie höher als 32 cm
über dem Lägerniveau sein, es sei
denn, sie bestehe aus einem flexi¬

blen Gummilappen (Tab. 2, Abb. 1).
Höhere massive Wände führen zu
Prellungen im Bereich des Brustbei¬

nes und zu Trittverletzungen an den
Zitzen sowie zu behinderten
Aufsteh- und Abliegevorgängen. Die
Tiere liegen möglichst weit zurück,
um schmerzhafte Kollisionen mit der
zu hohen Krippenwand beim Aufstehen

zu vermeiden.
Wenn die Krippe zu schmal ist, werden

ebenfalls Aufsteh- und
Abliegevorgänge behindert. Beim Aufstehen

werden auf ca. 20 cm Höhe über
dem Lägerniveau rund 60 cm
beansprucht (Tab. 2, Abb. 3).

Tabelle 2: Auflagen zur Bewilligung von Futterkrippen für Rindvieh in
Kurzstandaufstallungen.
Die Massangaben gelten für Kühe von 135 ± 5 cm Widerristhöhe.

T
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1. Die tierseitige Krippwand darf
inklusive Krippholz und allfällige
darüber angebrachte massive
Einrichtungen wie Drehrohr für
Gruppenauslösung usw. nicht
höher als 32 cm über dem Lägerniveau

und nicht dicker als 15 cm
sein. Flexible Gummilappen dürfen

die tierseitige Krippwand über
32 cm hinaus erhöhen.

2. Der Krippboden muss 10-
15 cm höher sein als das Niveau
des Lägers (bzw. der Gummimatte,

falls vorhanden).

3. Die Krippe muss genügend
breit sein. Auf einer Höhe von 20
cm über dem Lägerniveau müssen
zwischen tierseitigem Krippenrand

und tennseitiger Krippenwand

wenigstens 60 cm Freiraum
vorhanden sein.

4. Der Krippenboden darf an keiner

Stelle tiefer sein als im
Abstand von 40 cm vom tierseitigen
Krippenrand.
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